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1 Rechtsgrundlagen 
 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  
(BGBl. S. 3634)  

1.2 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

In der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. S. 3786) 

1.3 Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

In der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 l S.58) 
zuletzt geändert am 04.05.2017(BGBl. S. 1057) 

1.4 Landesbauordnung (LBO) In der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S.416)  
zuletzt geändert am 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

1.5 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) 

In der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698) 
zuletzt geändert am 19.06.2018 (GBl. S. 221) 
 

2 Planungsrechtliche Festsetzungen  
(Textliche Festsetzungen) 
 

2.1 Art der baulichen Nutzung 
  § 9(1)1 BauGB  

 Siehe Eintragung im Lageplan.  

2.1.1 Sonstiges Sondergebiet 
 § 11 BauNVO 

 

SO = Sondergebiet  
mit Zweckbestimmung: Erzeugung elektrischer Energie 
 

Zulässig sind freistehende Solar-Module ohne Stein- oder Beton-
fundamente. Zulässig sind nur Solarmodule mit einem Reflexions-
grad, der dem jeweils aktuellen Stand der Technik entspricht (mög-
lichst geringer Reflexionsgrad). 
 

Zulässig sind die für die Solar-Module notwendigen Wechselrichter, 
Transformatoren und sonstige Betriebsgebäude sowie Nebenanla-
gen, die dem Nutzungszweck des SO-Gebietes dienen (z.B. Lei-
tungen, Einfriedung, Blendschutzmaßnahmen, Kabel, Wege, usw.). 
Des Weiteren ist ein unbefestigter Weg für Montage- und War-
tungsarbeiten zulässig. 
 

Außer für Brandschutzmaßnahmen sind Ausnahmen nicht zulässig. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung  
 § 9(1)1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO 

2.2.1 Grundflächenzahl  
 § 16(2)1 und §19 BauNVO 

Die Grundflächenzahl wird gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 
17 und 19 BauNVO im Sondergebiet auf 0,7 festgesetzt und bezieht 
sich auf die tatsächliche Eingriffsfläche.  

Die Grundfläche der Modultische (die senkrecht auf die darunter 
befindliche Fläche projiziert wird) und die der Nebenanlagen be-
rechnen sich nach § 14 BauNVO, dabei bleiben Um- und Durch-
fahrten unberücksichtigt. 
 

2.2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 § 16(2)4 und §18 BauNVO 

Die Höhe der Solar-Modultische ist mit maximal 3,5 m über dem 
natürlichen Gelände festgesetzt. Ein Mindestabstand von 0,8m zwi-
schen Bodenoberfläche und Modultisch-Unterkante ist einzuhalten.   

Die Gebäude- und Firsthöhe der Betriebsanlagen ist mit bis 3,0 m 
über der Geländehöhe festgesetzt. Die Gebäudehöhe beschreibt 
das Maß zwischen der Geländehöhe und dem höchsten Punkt am 
geplanten Dach des Gebäudes.  
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2.3 Überbaubare Grund-
stücksfläche 

 § 9(1)2 BauGB u. § 23 BauNVO 

Die zugelassenen baulichen Anlagen sind nur innerhalb der festge-
setzten Baugrenzen zugelassen. Außerhalb der Baugrenze  sind 
ausnahmsweise zugelassen: Einfriedung und Einrichtungen zum 
Brandschutz (z.B. Löschwassereinrichtungen), Leitungen und Ka-
bel. 

2.4 Pflanzgebot  
 § 9 (1)20,25a,25b BauGB 

Das Pflanzgebot erstreckt sich über das gesamte Plangebiet. Das 
Plangebiet ist, auch unter den Modulen, als Extensivgrünland mit 
einer regionaltypischen Grünlandsaatmischung zur Entwicklung ei-
ner artenreichen Magerwiese anzulegen und zu pflegen. Die Flä-
che ist 1-2 mal jährlich zu mähen (1. Mahd zur Hauptblütezeit der 
bestandsbildenden Gräser (i.d.R. erste Junihälfte)), wobei in den 
ersten 5 Jahren ein häufigerer Schnitt möglich ist, um den Standort 
auszumagern. Das Mähgut ist im Bereich der Umfahrten (Modul-
zwischenreihen) zu entfernen. 

Jegliche Düngung und der Einsatz von Bioziden sind unzulässig. 

 

Auf den pfg1- Flächen ist jeweils ein Blühstreifen mit regionalem 
Saatgut anzulegen ( z.B. 'Schmetterlings- und Wildbienensaum' der 
Firma Rieger-Hofmann GmbH oder 'Bienenweide-Veitshöchheim' 
der Firma Saaten-Zeller, Produktionsraum 7, Süddeutsches Berg- 
und Hügelland).  
Pflege: Einmalige Mahd ab September, das Mähgut ist zu entfer-
nen.  
 

Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt. 
 

Auf der pfg2- Fläche ist ebenfalls ein Blühstreifen nach den Maß-
gaben des pfg1 anzulegen und zu pflegen.  

Der Blühstreifen ist mit jeweils 2 Stein- und Totholzhaufen im Um-
fang von jeweils 2 m² aufzuwerten, die Strukturelemente sind lang-
fristig zu erhalten. 
 

In der pfg3 – Fläche am östlichen Plangebietsrand ist als Aus-
gleichsfläche für die Feldlerche vor Baubeginn eine extensiv bewirt-
schaftete Blüh- oder Brachfläche anzulegen. 

A: Blühfläche 
Ansaat mit autochthonem oder regionalem Saatgut  
Pflege: Die Hälfte der Fläche wird in zweijährigem Turnus neu ein-
gesät, so dass immer ein- sowie ein zweijähriger Bestand vorhan-
den ist. 
 
B: Brachfläche 
Selbstbegrünende Ackerbrache 
Pflege: alle 3-5 Jahre umbrechen, ansonsten keine Bewirtschaf-
tung 
 

In der pfg4- Fläche am nördlichen Rand des Plangebiets ist pro 
Plansymbol ein heimischer Obstbaum zu pflanzen. Im Bereich un-
terhalb des Flurstücks 1593 ist eine 3-reihige Hecke mit standort-
gerechten, heimischen Sträuchern und Bäumen 3. Ordnung mit ei-
nem Reihen- und Pflanzabstand von 1,50m anzulegen. Die Hecke 
ist alle 10-15 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu setzen.  
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Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen (Ausnahme die Blüh- 
und Brachfläche pfg3) sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung 
der Photovoltaikanlage umzusetzen und für die Dauer der Betriebs-
zeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und fortzuführen. 
 
Die Pflanzgebotsflächen können für Einfahrten in der Summe um 
15 m unterbrochen werden. 
 

2.5 Bauzeiten- und Baufeldbe-
schränkung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des  
§ 44 BNatSchG sind die Baufeldfreimachung und die Baumaßnah-
men im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar auszuführen. Soll von 
diesen Bauzeiten abgewichen werden, ist das Plangebiet vor Be-
ginn der Baumaßnahmen durch eine geeignete Fachperson auf ein 
Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit von Bodenbrütern hin 
zu untersuchen. 
Die Baumaßnahmen sowie die Lagerung von Baumaterial und An-
lagenteilen dürfen ausschließlich innerhalb der als Sondergebiet 
festgesetzten Flächen erfolgen. 

2.6 Zeitliche Befristung 
 §9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Befristung der Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen 
und Anlagen: Die im Bebauungsplan festgesetzten baulichen und 
sonstigen Vorgaben für Nutzungen und Anlagen sind bis zu dem 
Zeitpunkt zulässig, an dem die Anlage, nach Fertigstellung und In-
betriebnahme, für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten nicht 
betrieben wurde. Die Fläche ist dann wieder in ihre ursprüngliche 
Nutzung als "landwirtschaftliche Fläche" zurückzuführen.  

2.7 Ordnungswidrigkeiten 
 § 213 BauGB 

Ordnungswidrig handelt, wer die im Bebauungsplan festgesetzten 
Bindungen für die Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen beseitigt, wesentlich beeinträchtigt oder zer-
stört.  
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3 Hinweise  

3.1 Rückbauverpflichtung Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Aufgabe der PV-Nutzung 
zum Rückbau der Anlage in eine landwirtschaftliche Nutzfläche.  

3.2 Bodenschutz Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutz-
gesetzes (BodSchG), insbesondere auf § 4, wird hingewiesen. Je-
der, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass 
schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 
Abs. 1 BodSchG).  
Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unver-
meidliche Bodenbelastungen (z.B. Verdichtugen) auf das engere 
Baufeld beschränkt bleiben.  
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der 
DIN 19731 einzuhalten.  
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschlie-
ßen sind.  

3.3 Baugrubenaushub Der Baugrubenaushub ist möglichst auf dem Baugrundstück unter-
zubringen. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-
licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der 
Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der 
Mutterboden ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und in maximal zwei Meter hohen Mieten zu lagern.  

3.4 Geotechnik  Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhan-
denen Geodaten im Verbreitungsgebiet von Gesteinen des Oberen 
Muschelkalks. Diese werden am südwestlichen und südöstlichen 
Rand des Plangebiets von holozänen Abschwemm-massen mit im 
Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt.  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen und aus dem Um-
feld des Plangebiets in der geologischen Karte (GK25, Blatt 6724 
Künzelsau) bekannt. Innerhalb des Plangebiets ist eine Verkars-
tungsstruktur in ca. 20 m Entfernung vom östlichen Rand, bzw. 50 
m Entfernung vom nördlichen Rand des Plangebiets verzeichnet. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer (z. B. 
am Transformatorenhäuschen) geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydro-
logischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr 
der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versicke-
rungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten 
zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. 
lehmerfüllte Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
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3.5 Grundwasser Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser (gesättigte 
Zone sowie Grundwasserschwankungsbereich) sind verzinkte 
Stahlprofile, -rohre und Schraubanker aus Sicht des Allgemeinen 
Grundwasserschutzes nicht zulässig.  

3.6 Niederschlagswasser Die schadlose Versickerung von unbelastetem Niederschlagswas-
ser über die belebte Bodenzone ist zu erhalten. Die Fläche unter 
den Solar-Modulen ist nicht befestigt, die Module stehen auf Stüt-
zen, darunter entsteht eine eingeschränkte, aber natürliche Vege-
tation. Eine Ableitung der Oberflächenwasser wird somit nicht not-
wendig. 
Zur Vermeidung von Belastungen des Regenwassers ist die Ver-
wendung von unbeschichtetem Metall generell ausgeschlossen.  

3.7 Landwirtschaft Emissionen, vor allem Staub, die durch eine ordnungsgemäße 
landwirtschaftliche Nutzung angrenzender Flächen entstehen, sind 
zu dulden. 
Es ist sicherzustellen, dass bei erforderlichen Erschließungsmaß-
nahmen die Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen 
Grundstücken uneingeschränkt möglich ist. 
Es ist ein ausreichender Abstand (min. 0,5m) mit der Einzäunung 
zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten, 
damit diese Flächen auch weiterhin ohne Behinderung und voll-
ständig bewirtschaftet werden können. 

3.8 Brand- und Katastrophen-
schutz 

Es empfiehlt sich, vor Inbetriebnahme der Anlage eine Einweisung 
für die Feuerwehr durchzuführen. 

 

3.9 Umweltbericht nach BauGB 
u. Eingriffsregelung nach 
NatSchG 

Hinsichtlich der Biotopbewertung und dem Umweltbericht wird auf 
die Begründung zum Bebauungsplan hingewiesen. 

3.10 Planunterlagen Der Lageplan im M 1:1.000 wurde auf Basis der Automatisierten 
Liegenschaftskarte (ALK), durch die Klärle GmbH in Weikersheim 
erstellt. 

3.11 Bestandteile des Bebau-
ungsplanes 

Der Bebauungsplan `Sondergebiet Solarpark Steinbach´ besteht 
aus den vorliegenden Planungsrechtlichen Festsetzungen unter 
Beachtung der Örtlichen Bauvorschriften und dem Lageplan mit 
zeichnerischen Festsetzungen. 

 
 
 

 

 
 

Schöntal, den   
Bürgermeister Joachim Scholz 

 
  


